
>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).

www.lebenslanges-lernen.at/nqr

Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 1 verfügen über eine elementare Allgemein-

bildung und sind mit gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen sowie  
den akzeptierten und gebräuchlichen Umgangsformen vertraut. Dieses Wissen  

ermöglicht ihnen, einfache Herausforderungen des Alltags unter vorgege-

benen Rahmenbedingungen und bei entsprechender Anleitung zu lösen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU I



ERLÄUTERUNGEN  
IM DETAIL
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Er/Sie verfügt über

>  eine elementare Allgemeinbildung, einschließlich grundlegender 
Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen sowie im Umgang mit 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien

>  das Wissen über gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen 

>  Kenntnisse über die akzeptierten und gebräuchlichen Umgangs-
formen in alltäglichen Situationen

>  einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt, der ihn/sie zur Bil-
dungs- und Berufswahlentscheidung befähigt

>  die Fähigkeit, sich selbstständig verfügbares Wissen anzueignen

>  Kenntnisse, die den Übertritt in eine weiterführende schulische 
Ausbildung der oberen Sekundarstufe ermöglichen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

>  sprachlich richtig zu kommunizieren, an Gesprächen teilzuhaben 
und sich mitzuteilen

>  einfache Tätigkeiten im Alltag bei vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen unter Anwendung maßgeblicher Kulturtechniken zu  
bewältigen

>  bei einfachen Problemstellungen nach verschiedenen Lösungsmög-
lichkeiten zu suchen, die entsprechende Lösung auszuwählen und 
zur Durchführung der Aufgabe anzuwenden

>  grundlegende Informationen über einfache Themen aus gängigen, 
auch computergestützten Quellen zu erfassen, sich ein sach- und 
wertebezogenes Urteil zu bilden und Stellung zu beziehen

>  ausgehend von den gesellschaftlichen Normen und Wertvorstel-
lungen eine eigene Haltung zu ihn/sie betreffenden Themen zu 
entwickeln

>  sich am sozialen Geschehen zu beteiligen und die eigene Rolle  
innerhalb einer Gemeinschaft zu finden

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

>  einfache Situationen unter vorgegebenen Rahmenbedingungen 
und bei entsprechender Hilfestellung zu bewältigen

KENNTNISSE 

Grundlegendes Allgemeinwissen

FERTIGKEITEN 

Grundlegende Fertigkeiten, die zur 
Ausführung einfacher Aufgaben 
erforderlich sind

KOMPETENZ 

Arbeiten oder Lernen unter direkter  
Anleitung in einem vorstrukturierten  
Kontext



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).
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Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 2 verfügen über eine solide Allgemein bildung 
sowie über eine elementare berufliche Vorbildung in einem bestimmten Fachbereich. 

Dies ermöglicht ihnen, unter vorgegebenen Rahmenbedingungen und Hilfsmitteln 

einfache Routinearbeiten ihres Arbeits- oder Lernbereiches selbstständig durch-

zuführen und Standardherausforderungen eigenständig zu meistern.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU II
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IM DETAIL
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Er/Sie verfügt über

>  eine solide Allgemeinbildung 

>  Kenntnisse über grundsätzliche betriebswirtschaftliche  
Zusammenhänge 

>  Basiswissen über die Struktur und Funktionsweise des Arbeits-
marktes 

>  eine elementare berufliche Vorbildung in einem bestimmten  
Fachbereich

>  Kenntnisse, die den Übertritt in eine weiterführende schulische  
oder berufliche Ausbildung ermöglichen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

>  vorgegebene Instrumente, Methoden und Verfahren sachgerecht 
einzusetzen

>  einfache Routineaufgaben eigenständig zu meistern

>  einfache Standardherausforderungen selbstständig zu lösen

>  ein gewisses eigenständiges und logisches Denken zu entwickeln

>  an Gesprächen mit vertrauten Themen aktiv teilzunehmen und den 
eigenen Standpunkt zu beziehen

>  Informationen zur Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben aus vorgege-
benen Quellen zu verstehen und zu nutzen

>  Sachverhalte aus seinem/ihrem Erlebnisbereich in korrekter  
Standardsprache mündlich und schriftlich zu präsentieren

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

>  in einfachen Situationen selbstständig zu handeln

>  einfache Herausforderungen unter vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen und bei gewisser Hilfestellung zu meistern

>  bei entsprechender Begleitung und Unterweisung auch neue, 
spezifischere Tätigkeiten erfolgreich zu bewältigen, um damit jenes 
Selbstwertgefühl zu entwickeln, das für die Übernahme umfang-
reicherer Aufgaben erforderlich ist

KENNTNISSE 

Grundlegendes Faktenwissen in einem 
Arbeits- oder Lernbereich

FERTIGKEITEN 

Grundlegende kognitive und praktische 
Fertigkeiten, die zur Nutzung relevanter 
Informationen erforderlich sind, um Auf- 
gaben auszuführen und Routineprobleme 
unter Verwendung einfacher Regeln und 
Werkzeuge zu lösen

KOMPETENZ 

Arbeiten oder Lernen unter Anleitung mit 
einem gewissen Maß an Selbstständigkeit



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).
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Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 3 haben eine fundierte Allgemeinbildung sowie 
grundlegendes Wissen in ihrem Arbeits- oder Lernbereich und sind in der Lage, einfache 

Tätigkeiten bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen selbstständig durchzuführen. 

Des Weiteren können sie Lösungen für alltägliche Herausforderungen aufzeigen und 
nach Rücksprache umsetzen. 

Inhaber/innen von Niveau 3-Qualifikationen können zudem ihr Verhalten im 
Rahmen von Routinesituationen des Arbeits- oder Lernbereiches selbst-

ständig anpassen und eigenverantwortlich handeln.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU III
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IM DETAIL
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Er/Sie verfügt über

> eine fundierte Allgemeinbildung

> grundlegendes Wissen in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich  
(z. B. über Sachverhalte, Grundsätze, Materialien, Verfahren,  
Methoden, Zusammenhänge, Vorschriften und Normen etc.) zur 
eigenständigen Bewältigung einfacher Aufgaben und Heraus-
forderungen bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen

> die Fähigkeit zu wirtschaftlichem Denken und kritischem  
Konsumverhalten

> Kenntnisse zur unmittelbaren Ausübung einfacher beruflicher  
Tätigkeiten

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> grundlegende Instrumente, Methoden und Verfahren auszuwählen 
und sachgerecht einzusetzen

> einfache Tätigkeiten bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen 
eigen ständig zu meistern

> für alltägliche Probleme unterschiedliche Lösungsansätze aufzu-
zeigen und diese nach Rücksprache zur selbstständigen Lösung 
heranzuziehen

> ein eigenständiges und logisches Denken zu entwickeln

> an einfachen Gesprächen mit vertrauten Themen aktiv teilzunehmen 
sowie den eigenen Standpunkt darzulegen und zu argumentieren

> relevante Informationen zur Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben aus 
vorgegebenen Quellen selbstständig zu recherchieren, kritisch zu 
bewerten und nach Rücksprache einzusetzen

> gängige Inhalte in angemessener (d. h. der Situation und dem  
Zielpublikum entsprechender) sowie in fachlich und sprachlich 
richtiger Form darzustellen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> in einfachen Situationen selbstständig und eigenverantwortlich zu 
handeln

> einfache Herausforderungen unter gleichbleibenden Rahmenbe-
dingungen selbstständig und eigenverantwortlich zu meistern

> in gängigen Situationen sein/ihr Verhalten selbstständig an die Lage 
anzupassen

KENNTNISSE 

Kenntnisse von Fakten, Grundsätzen,  
Verfahren und allgemeinen Begriffen  
in einem Arbeits- oder Lernbereich

FERTIGKEITEN 

Eine Reihe kognitiver und praktischer  
Fertigkeiten zur Erledigung von Aufgaben 
und zur Lösung von Problemen, wobei 
grundlegende Methoden, Werkzeuge,  
Materialien und Informationen ausgewählt 
und angewandt werden

KOMPETENZ 

Verantwortung für die Erledigung von  
Arbeits- oder Lernaufgaben übernehmen 

Bei der Lösung von Problemen das eigene 
Verhalten an die jeweiligen Umstände 
anpassen



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).
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Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 4 haben eine vertiefte Allgemeinbildung sowie 
theoretische Kenntnisse in ihrem Arbeits- oder Lernbereich und sind in der Lage, Routine-

arbeiten selbstständig durchzuführen sowie Lösungen für gängige Herausforderungen 

auch bei wechselnden Rahmenbedingungen zu finden. Zudem verfügen sie über ein 
gewisses kritisches Verständnis. 

Die mit den Tätigkeiten verbundenen Aufgaben können Inhaber/innen von 
Niveau 4-Qualifikationen eigenverantwortlich ausführen und dabei die 

branchen-/fachüblichen Instrumentarien, Verfahren und Methoden 
normgerecht und situationsadäquat einsetzen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU IV
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Er/Sie verfügt über

> eine vertiefte Allgemeinbildung

> theoretisches Wissen in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich  
(z. B. über Sachverhalte, Grundsätze, Materialien, Verfahren, 
Methoden, Zusammenhänge, Vorschriften und Normen etc.) zur 
eigenständigen Bewältigung gängiger Aufgaben und Herausforde-
rungen, auch bei wechselnden Rahmenbedingungen

> grundlegende unternehmensbezogene betriebswirtschaftliche und 
rechtliche Kenntnisse

> Universitätsreife oder über Kenntnisse zur unmittelbaren Ausübung 
eines Berufes

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> gängige Instrumente, Methoden und Verfahren auszuwählen und 
sachgerecht einzusetzen

> Standardaufgaben, auch unter sich ändernden Bedingungen, eigen-
ständig zu meistern

> alltägliche Probleme unter Einbeziehung des theoretischen Wissens 
zu analysieren, unterschiedliche Lösungsansätze aufzuzeigen und 
selbstständig zu lösen

> ein gewisses kreatives und vernetztes Denken zu entwickeln

> an Gesprächen in üblichen Situationen mit vertrauten Themen aktiv 
teilzunehmen sowie den eigenen Standpunkt darzulegen und zu 
argumentieren

> relevante Informationen zur Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben aus 
weitgehend vorgegebenen Quellen selbstständig zu recherchieren, 
kritisch zu bewerten und einzusetzen

> Informationen in angemessener (d. h. der Situation und dem Ziel-
publikum entsprechender) sowie in fachlich und sprachlich richtiger 
Form darzustellen und unter Einsatz von gängigen Kommunikati-
onstechniken zu präsentieren

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> selbstständig Routinesituationen zu bearbeiten und sich den  
jeweiligen Gegebenheiten gemäß zu verhalten

> im Team zu arbeiten und bei gängigen Aufgabenstellungen andere 
anzuweisen bzw. zu beaufsichtigen

KENNTNISSE 

Breites Spektrum an Theorie- und Fakten-
wissen in einem Arbeits- oder Lernbereich

FERTIGKEITEN 

Eine Reihe kognitiver und praktischer Fertig-
keiten, die erforderlich sind, um Lösungen  
für spezielle Probleme in einem Arbeits-  
oder Lernbereich zu finden

KOMPETENZ 

Selbstständiges Tätigwerden innerhalb der 
Handlungsparameter von Arbeits- oder 
Lernkontexten, die in der Regel bekannt sind, 
sich jedoch ändern können

Beaufsichtigung der Routinearbeit anderer 
Personen, wobei eine gewisse Verantwortung 
für die Bewertung und Verbesserung der  
Arbeits- oder Lernaktivitäten übernommen 
wird



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).

www.lebenslanges-lernen.at/nqr

Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 5 haben umfassende theoretische Grundlagen in 

ihrem Arbeits- oder Lernbereich und sind in der Lage, Projekte eigenständig zu konzipieren 
sowie die Lösung für unterschiedliche Probleme auch in nicht vorhersehbaren Kontexten 

zu finden. Zudem verfügen sie über die Fähigkeit zur kreativen Eigenleistung und zum 
kritischen Denken. 

Die mit den Tätigkeiten verbundenen Aufgaben können Inhaber/innen von  
Niveau 5-Qualifikationen eigenverantwortlich ausführen. Weiters können 

sie Arbeitsteams leiten und die Verantwortung für die termingerechte 
und ergebnisorientierte Umsetzung übernehmen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU V
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Er/Sie verfügt über

> umfassendes theoretisches Wissen in seinem/ihrem Arbeits- oder 
Lernbereich (z. B. über Sachverhalte, Grundsätze, Materialien, 
Verfahren, Methoden, Zusammenhänge, Vorschriften und Normen 
etc.) zur eigenständigen Bewältigung von Aufgaben und Heraus-
forderungen, auch in nicht vorhersehbaren Situationen

> das Bewusstsein darüber, welche Auswirkungen die Anwendung 
dieses Wissens auf den Arbeits- oder Lernbereich hat

> vertiefte unternehmensbezogene betriebswirtschaftliche und 
rechtliche Kenntnisse zur Übernahme von Führungsaufgaben und/
oder zur Leitung eines Unternehmens

> Kenntnisse zur unmittelbaren Ausübung eines gehobenen Berufes

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> Aufgaben auch in nicht vorhersehbaren Kontexten eigenständig zu 
meistern

> die Implikationen von solchen Aufgaben abzuschätzen sowie daraus 
Schlussfolgerungen für die weitere Vorgangsweise zu ziehen

> herausfordernde und vielschichtige Problemstellungen durch 
logisch-abstraktes und vernetztes Denken zu analysieren und unter 
Einhaltung der jeweils geltenden Normen, Vorschriften und Regeln 
selbstständig zu lösen

> bei der Lösung von Problemen kreative Eigenleistungen zu erbringen

> Zusammenhänge zwischen ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Mechanismen zu verstehen, Querverbindungen zu schaffen 
sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse in gängigen und auch 
nicht vorhersehbaren Situationen anzuwenden

> zu neuen Sachverhalten Stellung zu beziehen, den eigenen Stand-
punkt zu erläutern sowie adressatenadäquat und situationsgerecht 
unter Verwendung der üblichen Fachsprache zu präsentieren

> Informationen aus verschiedenen Quellen und Disziplinen selbst-
ständig zu recherchieren, die wesentlichen Inhalte zu erfassen, sie 
kritisch zu bewerten, auszuwählen und zielgerichtet darzustellen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> Projekte selbstständig zu koordinieren und zu leiten

> eigenständig und flexibel in unterschiedlichen, auch nicht vorher-
sehbaren Situationen zu agieren

> das eigene Verhalten zu reflektieren und Schlussfolgerungen für das 
künftige Handeln zu ziehen

> sich mit dem Handeln anderer Menschen kritisch und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen, Feedback zu geben und zur 
Entwicklung ihrer Potenziale beizutragen

KENNTNISSE 

Umfassendes, spezialisiertes Theorie- und 
Faktenwissen in einem Arbeits- oder Lernbe-
reich sowie Bewusstsein für die Grenzen 
dieser Kenntnisse

FERTIGKEITEN 

Umfassende kognitive und praktische  
Fertigkeiten, die erforderlich sind, um  
kreative Lösungen für abstrakte Probleme  
zu erarbeiten

KOMPETENZ 

Leiten und Beaufsichtigen in Arbeits- oder 
Lernkontexten, in denen nicht vorhersehbare 
Änderungen auftreten

Überprüfung und Entwicklung der eigenen 
Leistung und der Leistung anderer Personen



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).
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Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 6 haben ein vertieftes theoretisches Wissen in  

ihrem Arbeits- oder Lernbereich und können daher Aufgaben auf sehr hohem professi-

onellem Niveau selbstständig und letztverantwortlich durchführen. Zudem sind sie 
in der Lage, auch umfassende Herausforderungen in sich ändernden Kontexten zu 

bewältigen und neue, innovative Lösungsansätze zu entwickeln. 

Inhaber/innen von Niveau 6-Qualifikationen sind darüber hinaus fähig, 
Projekte, Funktionsbereiche oder Unternehmen zu leiten, Mitarbeiter/

innen zu führen und Entscheidungsverantwortung zu übernehmen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU VI



ERLÄUTERUNGEN  
IM DETAIL
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Er/Sie verfügt über

> vertieftes theoretisches Wissen in seinem/ihrem Arbeits- oder Lern-
bereich (z. B. über Sachverhalte, Grundsätze, Materialien, Verfahren, 
Methoden, Zusammenhänge, Vorschriften und Normen etc.) zur 
eigenständigen Bewältigung umfangreicher Aufgaben und Heraus-
forderungen

> die theoretischen Grundlagen seines/ihres Arbeits- oder Lern-
bereiches aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen

> das Wissen, das zur Leitung von umfangreichen Projekten, 
Funktions bereichen oder Unternehmen erforderlich ist

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> Aufgaben auf sehr hohem professionellem Niveau durchzuführen

> umfangreiche Herausforderungen eigenständig und letztverant-
wortlich zu bewältigen und dabei auch innovative Lösungen zu 
entwickeln

> selbstständig Konzepte zur Durchführung verschiedener Aufgaben 
unter Berücksichtigung von fachlichen, ökonomischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen zu erstellen

> vorausschauend zu agieren und auf neue/sich verändernde 
Gegeben heiten flexibel zu reagieren

> mit verschiedenen Akteure und Akteurinnen (Mitarbeiter/innen, 
[potenziellen] Kunden und Kundinnen, Lieferanten und Lieferan-
tinnen, Behörden etc.) adressatenadäquat und situationsgerecht zu 
kommunizieren

> Informationen aus verschiedenen Medien und Disziplinen zu recher-
chieren, kritisch zu bewerten und sie für die Entwicklung innovativer 
Lösungsansätze auszuwählen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> unternehmerisch zu agieren und Führungsaufgaben zu übernehmen

> komplexe und umfangreiche Projekte, Funktionsbereiche und/oder 
Unternehmen selbstständig und letztverantwortlich zu leiten

> sich mit dem Handeln einzelner Mitarbeiter/innen sowie gesamter 
Projekt- und Arbeitsteams kritisch und verantwortungsbewusst 
auseinanderzusetzen, Feedback zu geben und zur Entwicklung ihrer 
Potenziale durch gezielte Förderung beizutragen

KENNTNISSE 

Fortgeschrittene Kenntnisse in einem  
Arbeits- oder Lernbereich unter Einsatz  
eines kritischen Verständnisses von  
Theorien und Grundsätzen

FERTIGKEITEN 

Fortgeschrittene Fertigkeiten, die die 
Beherrschung des Faches sowie Innova-
tionsfähigkeit erkennen lassen, und zur 
Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer 
Probleme in einem spezialisierten Arbeits- 
oder Lernbereich nötig sind

KOMPETENZ 

Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher 
Tätigkeiten oder Projekte und Übernahme 
von Entscheidungsverantwortung in nicht 
vorhersehbaren Arbeits- oder Lernkontexten

Übernahme der Verantwortung für die 
berufliche Entwicklung von Einzelpersonen 
und Gruppen



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).

www.lebenslanges-lernen.at/nqr

Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 7 verfügen über Experten-/Expertinnenwissen 

in ihrem Arbeits- oder Lernbereich sowie über Wissen aus anderen Disziplinen, das sie für 
die strategische Ausrichtung und Leitung komplexer Projekte, Funktionsbereiche oder 

Unternehmen einsetzen können. Durch die selbstständige Aneignung und kritische Re-

flexion neuer Informationen und Erkenntnisse sind sie in der Lage, zu Innovationen 
in ihrem Arbeits- oder Lernbereich beizutragen. 

Inhaber/innen von Niveau 7-Qualifikationen sind darüber hinaus fähig, die 
Umsetzung strategischer Entscheidungen zu kontrollieren und die 

Verantwortung dafür zu übernehmen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU VII
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Er/Sie verfügt über

> Experten-/Expertinnenwissen in seinem/ihrem Arbeits- oder Lern-
bereich (z. B. über Sachverhalte, Grundsätze, Materialien, Verfahren, 
Methoden, Zusammenhänge, Vorschriften und Normen etc.) zur 
eigenständigen Bewältigung von komplexen Aufgaben und  
Herausforderungen

> Wissen aus verschiedenen Disziplinen, das zur Bewältigung von 
Aufgaben und Herausforderungen in seinem/ihrem Arbeits- oder 
Lernbereich erforderlich ist

> die Fähigkeit, neu erworbenes Wissen in die Weiterentwicklung 
seines/ihres Arbeits- oder Lernbereiches einzubringen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> Wissen und Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen aufzugrei-
fen, kritisch zu reflektieren und in die eigene Tätigkeit einzubringen

> neue Erkenntnisse aus der praktischen Tätigkeit sowie aus der  
theoretischen Auseinandersetzung abzuleiten und für Innovationen  
(z. B. im Bereich von Verfahren, Prozessen, Materialien, Produkten 
etc.) zu nutzen

> die Strategie von komplexen Projekten, Funktionsbereichen und/ 
oder Unternehmen zu entwickeln

> Leistungen und Resultate, die im Rahmen von Projekten, Funktions-
bereichen und/oder Unternehmen erbracht werden, zu überprüfen, 
zu bewerten, daraus Schlussfolgerungen abzuleiten und erforder-
liche Adaptionen vorzunehmen

> Positionen relevanten Akteuren und Akteurinnen gegenüber zu 
kommunizieren, moderierend tätig zu sein und Entscheidungen  
zu argumentieren

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> komplexe Projekte, Funktionsbereiche und/oder Unternehmen 
selbstständig zu leiten und Entscheidungsverantwortung zu  
übernehmen

> die Implementierung der Strategie zu kontrollieren, steuernd  
einzugreifen und gegebenenfalls inhaltliche und personelle  
Konsequenzen zu ziehen

KENNTNISSE 

Hoch spezialisiertes Wissen, das zum Teil an 
neueste Erkenntnisse in einem Arbeits- oder 
Lernbereich anknüpft, als Grundlage für 
innovative Denkansätze und/oder Forschung

Kritisches Bewusstsein für Wissensfragen  
in einem Bereich und an der Schnittstelle  
zwischen verschiedenen Bereichen

FERTIGKEITEN 

Spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten 
im Bereich Forschung und/oder Innovation, 
um neue Kenntnisse zu gewinnen und neue 
Verfahren zu entwickeln sowie um Wissen 
aus verschiedenen Bereichen zu integrieren

KOMPETENZ 

Leitung und Gestaltung komplexer, unvor-
hersehbarer Arbeits- oder Lernkontexte, die 
neue strategische Ansätze erfordern

Übernahme von Verantwortung für Beiträge 
zum Fachwissen und zur Berufspraxis und/
oder für die Überprüfung der strategischen 
Leistung von Teams



>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).

www.lebenslanges-lernen.at/nqr

Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 8 verfügen über Experten-/Expertinnenwissen 

auf höchstem Niveau in ihrem Arbeits- oder Lernbereich sowie über umfassendes Wissen 

aus anderen Disziplinen, das sie für die strategische Ausrichtung und Leitung komplexer 

Projekte, Funktionsbereiche oder Unternehmen einsetzen können. Auf Basis ihrer prak-

tischen Tätigkeit und wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung sind sie in der  
Lage, neue Erkenntnisse zu generieren und diese für Innovationen sowie zum 

Fortschritt ihres Arbeits- oder Lernbereiches beizusteuern.

 Inhaber/innen von Niveau 8-Qualifikationen sind darüber hinaus fähig, 
neues Wissen zugänglich zu machen und damit zur Weiterentwick-

lung von Lernenden beizutragen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU VIII
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Er/Sie verfügt über

> Experten-/Expertinnenwissen auf höchstem Niveau in seinem/ 
ihrem Arbeits- oder Lernbereich (z. B. über Sachverhalte, Grundsätze, 
Materialien, Verfahren, Methoden, Zusammenhänge, Vorschriften 
und Normen etc.) zur eigenständigen Bewältigung von komplexen 
Aufgaben und Herausforderungen

> umfassendes Wissen aus verschiedenen Disziplinen, das zur  
Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen in seinem/ 
ihrem Arbeits- oder Lernbereich erforderlich ist

> die Fähigkeit, neu erworbenes Wissen in die Weiterentwicklung 
seines/ihres Arbeits- oder Lernbereiches einzubringen sowie zur 
Schaffung neuen Wissens und neuer Teildisziplinen beizutragen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> neue Erkenntnisse aus der praktischen Tätigkeit sowie aus der  
wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung abzuleiten und  
für Innovationen (z. B. im Bereich von Verfahren, Prozessen,  
Materialien, Produkten etc.) zu nutzen

> unter Anwendung verschiedener Forschungsmethoden neues  
Wissen und neue Erkenntnisse zu generieren

> neue Ergebnisse und Erkenntnisse aufzubereiten, zugänglich zu  
machen, mit relevanten Akteuren und Akteurinnen zu diskutieren 
und zu vertreten

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

> neues Wissen und neue Erkenntnisse zugänglich zu machen und 
damit zur Weiterentwicklung von Lernenden/Mitarbeiter/innen 
beizutragen

> durch neu generiertes Wissen sowie durch neue Erkenntnisse an  
der Weiterentwicklung mitzuwirken

KENNTNISSE 

Spitzenkenntnisse in einem Arbeits- oder 
Lernbereich und an der Schnittstelle  
zwischen verschiedenen Bereichen

FERTIGKEITEN 

Weitest fortgeschrittene und spezialisierte 
Fertigkeiten und Methoden, einschließ-
lich Synthese und Evaluierung, zur Lösung 
zentraler Fragestellungen in den Bereichen 
Forschung und/oder Innovation und zur 
Erweiterung oder Neudefinition vorhandener 
Kenntnisse oder beruflicher Praxis

KOMPETENZ 

Fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, wissenschaftliche und 
berufliche Integrität und nachhaltiges 
Engagement bei der Entwicklung neuer Ideen 
oder Verfahren in führenden Arbeits- oder 
Lernkontexten, einschließlich Forschung


